
4. Verordnung über das Offenhalten von
Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen
2019 vom 17.07.2019

Aufgrund des § 6 Abs. 1 des Gesetzes zur Regelung der
Ladenöffnungszeiten (Ladenöffnungsgesetz - LÖG NRW)
vom 16.11.2006 wird von der Stadt Oberhausen als ört-
licher Ordnungsbehörde gemäß Beschluss des Rates der
Stadt Oberhausen vom 08.07.2019 für das Gebiet der
Stadt Oberhausen folgende Verordnung erlassen: 

§ 1
Verkaufsoffener Sonntag

Am Sonntag, dem 01.09.2019, dürfen in der Osterfelder
Innenstadt im Zusammenhang mit dem 34. Osterfelder
Stadtfest Verkaufsstellen im Sinne des § 3 LÖG NRW
von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr geöffnet sein.

§ 2
Räumlicher Geltungsbereich

Die in § 1 getroffene Ausnahmeregelung gilt für Ver-
kaufsstellen in der Osterfelder Innenstadt in den von den
nachfolgenden Straßen umschlossenen Bereichen sowie
für Verkaufsstellen, die an die genannten Straßen und
Plätze unmittelbar angrenzen:

Bergstr. 1 - 16, Bottroper Str. 153 - 167, Gildenstr. 1 - 30,
Heinestr. 1 - 4,  Kirchstr. 3 - 18, Marktplatz Osterfeld,
Straße am Marktplatz Osterfeld 2 - 8, Im Wiedemhof 2.

§ 3
Ordnungswidrigkeiten

1.  Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrläs-
sig außerhalb der in den § 1 zugelassenen Geschäfts-
zeiten Verkaufsstellen offenhält.

2.  Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 12 Abs. 2 LÖG
NRW mit einer Geldbuße bis zu 5.000 Euro geahndet
werden.

§ 4
Inkrafttreten/Außerkrafttreten

1.  Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün-
dung in Kraft. 

2.  Diese Verordnung tritt am 31.12.2019 außer Kraft.

Die vorstehende ordnungsbehördliche Verordnung wird
hiermit verkündet.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von
Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW)
gegen diese ordnungsbehördliche Verordnung nach Ab-
lauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr gel-
tend gemacht werden kann, es sei denn, 

a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht
durchgeführt,

b)  diese ordnungsbehördliche Verordnung ist nicht ord-
nungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c)  der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher
beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der
Stadt Oberhausen vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet
worden, die den Mangel ergibt. 

Stadt Oberhausen
als örtliche Ordnungsbehörde
Oberhausen, 17.07.2019

Der Oberbürgermeister
In Vertretung

Apostolos Tsalastras
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

5. Verordnung über das Offenhalten von
Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen
2019 vom 17.07.2019

Aufgrund des § 6 Abs. 1 des Gesetzes zur Regelung der
Ladenöffnungszeiten (Ladenöffnungsgesetz - LÖG NRW)
vom 16.11.2006 wird von der Stadt Oberhausen als ört-
licher Ordnungsbehörde gemäß Beschluss des Rates der
Stadt Oberhausen vom 08.07.2019 für das Gebiet der
Stadt Oberhausen folgende Verordnung erlassen: 

§ 1
Verkaufsoffener Sonntag

Am Sonntag, dem 08.09.2019, dürfen in der Schmach-
tendorfer Innenstadt im Zusammenhang mit der Kröös-
kärmes Verkaufsstellen im Sinne des § 3 LÖG NRW von
13:00 Uhr bis 18:00 Uhr geöffnet sein.

§ 2
Räumlicher Geltungsbereich

Die in § 1 getroffene Ausnahmeregelung gilt für Verkaufs-
stellen im Stadtteil Schmachtendorf in den von den nach-
folgenden Straßen umschlossenen Bereichen sowie für
Verkaufsstellen, die an die genannten Straßen und Plät-
ze unmittelbar angrenzen:

Schmachtendorfer Str. 102 - 159, Dudeler Str. 1 - 13,
Hiesfelder Str. 191 - 208, Buchenweg 8 - 14.

§ 3
Ordnungswidrigkeiten

1.  Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrläs-
sig außerhalb der in den § 1 zugelassenen Geschäfts-
zeiten Verkaufsstellen offenhält.

2.  Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 12 Abs. 2 LÖG
NRW mit einer Geldbuße bis zu 5.000 Euro geahndet
werden.
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§ 4
Inkrafttreten/Außerkrafttreten

1.  Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün-
dung in Kraft. 

2.  Diese Verordnung tritt am 31.12.2019 außer Kraft.

Die vorstehende ordnungsbehördliche Verordnung wird
hiermit verkündet.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von
Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW)
gegen diese ordnungsbehördliche Verordnung nach Ab-
lauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr gel-
tend gemacht werden kann, es sei denn, 

a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht
durchgeführt,

b)  diese ordnungsbehördliche Verordnung ist nicht ord-
nungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c)  der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher
beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der
Stadt Oberhausen vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet
worden, die den Mangel ergibt. 

Stadt Oberhausen
als örtliche Ordnungsbehörde
Oberhausen, 17.07.2019

Der Oberbürgermeister
In Vertretung

Apostolos Tsalastras
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

6. Verordnung über das Offenhalten von
Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen
2019 vom 17.07.2019

Aufgrund des § 6 Abs. 1 des Gesetzes zur Regelung der
Ladenöffnungszeiten (Ladenöffnungsgesetz - LÖG NRW)
vom 16.11.2006 wird von der Stadt Oberhausen als ört-
licher Ordnungsbehörde gemäß Beschluss des Rates der
Stadt Oberhausen vom 08.07.2019 für das Gebiet der
Stadt Oberhausen folgende Verordnung erlassen: 

§ 1
Verkaufsoffener Sonntag

Am Sonntag, dem 15.09.2019, dürfen in der Innenstadt
Alt-Oberhausen im Zusammenhang mit dem Internati-
onalen Sport- und Kulturfest Verkaufsstellen im Sinne des
§ 3 LÖG NRW von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr geöffnet sein.

§ 2
Räumlicher Geltungsbereich

Die in § 1 getroffene Ausnahmeregelung gilt für Verkaufs-
stellen im Innenstadtbereich Alt-Oberhausen in den von
den nachfolgenden Straßen umschlossenen Bereichen
sowie für Verkaufsstellen, die an die genannten Straßen
und Plätze unmittelbar angrenzen:

Elsässer Straße, Gewerkschaftsstr. 47 - 100, Goebenstr.
15 - 113, Havensteinstr. 27 - 54, Helmholtzstr. 13 - 173,
Hermann-Albertz-Str. 54 - 206, Langemarkstraße, Loth-
ringer Str. 2 - 37, Marktstr. 24 - 197, Nohlstr. 40 - 97,
Paul-Reusch-Str. 4 - 81, Saarstr. 36 - 89, Stöckmannstr.
26 - 110 und Wörthstr. 3 - 19.

§ 3
Ordnungswidrigkeiten

1.  Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrläs-
sig außerhalb der in den § 1 zugelassenen Geschäfts-
zeiten Verkaufsstellen offenhält.

2.  Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 12 Abs. 2 LÖG
NRW mit einer Geldbuße bis zu 5.000 Euro geahndet
werden.

§ 4
Inkrafttreten/Außerkrafttreten

1.  Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün-
dung in Kraft. 

2.  Diese Verordnung tritt am 31.12.2019 außer Kraft.

Die vorstehende ordnungsbehördliche Verordnung wird
hiermit verkündet.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von
Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW)
gegen diese ordnungsbehördliche Verordnung nach Ab-
lauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr gel-
tend gemacht werden kann, es sei denn, 

a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht
durchgeführt,

b)  diese ordnungsbehördliche Verordnung ist nicht ord-
nungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c)  der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher
beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der
Stadt Oberhausen vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet
worden, die den Mangel ergibt. 

Stadt Oberhausen
als örtliche Ordnungsbehörde
Oberhausen, 17.07.2019

Der Oberbürgermeister
In Vertretung

Apostolos Tsalastras
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

7. Verordnung über das Offenhalten von
Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen
2019 vom 17.07.2019

Aufgrund des § 6 Abs. 1 des Gesetzes zur Regelung der
Ladenöffnungszeiten (Ladenöffnungsgesetz - LÖG NRW)
vom 16.11.2006 wird von der Stadt Oberhausen als ört-
licher Ordnungsbehörde gemäß Beschluss des Rates der
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Stadt Oberhausen vom 08.07.2019 für das Gebiet der
Stadt Oberhausen folgende Verordnung erlassen: 

§ 1
Verkaufsoffener Sonntag

Am Sonntag, dem 06.10.2019, dürfen in der „Neuen
Mitte“ Oberhausen im Zusammenhang mit dem Centro-
Familienfest „Neue Mitte“ Verkaufsstellen im Sinne des §
3 LÖG NRW von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr geöffnet sein.

§ 2
Räumlicher Geltungsbereich

Die in § 1 getroffene Ausnahmeregelung gilt für Verkaufs-
stellen im Einkaufszentrum Centro, Centroallee.

§ 3
Ordnungswidrigkeiten

1.  Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrläs-
sig außerhalb der in den § 1 zugelassenen Geschäfts-
zeiten Verkaufsstellen offenhält.

2.  Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 12 Abs. 2 LÖG
NRW mit einer Geldbuße bis zu 5.000 Euro geahndet
werden.

§ 4
Inkrafttreten/Außerkrafttreten

1.  Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün-
dung in Kraft. 

2.  Diese Verordnung tritt am 31.12.2019 außer Kraft.

Die vorstehende ordnungsbehördliche Verordnung wird
hiermit verkündet.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von
Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW)
gegen diese ordnungsbehördliche Verordnung nach Ab-
lauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr gel-
tend gemacht werden kann, es sei denn, 

a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht
durchgeführt,

b)  diese ordnungsbehördliche Verordnung ist nicht ord-
nungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c)  der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher
beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der
Stadt Oberhausen vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet
worden, die den Mangel ergibt. 

Stadt Oberhausen
als örtliche Ordnungsbehörde
Oberhausen, 17.07.2019

Der Oberbürgermeister
In Vertretung

Apostolos Tsalastras
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

Kraftloserklärung von Sparurkunden

3017010871
3018146096

Die obengenannten Sparurkunden wurden für kraftlos
erklärt.

Oberhausen, 11.07.2019 

Stadtsparkasse Oberhausen
- Der Vorstand -

Öffentliche Bekanntmachung der Stadt
Oberhausen

Einziehung einer Teilfläche der öffentlichen Ver-
kehrsfläche der Dachsstraße

Die Bezirksvertretung Sterkrade hat am 07.02.2019 be-
schlossen, eine Teilfläche von ca. 358 qm - vorbehaltlich
der Vermessung - aus dem Grundstück Gemarkung
Sterkrade, Flur 28, Flurstück 669, nach Ablauf von 3 Mo-
naten nach ortsüblicher Bekanntmachung dieses Be-
schlusses als öffentliche Verkehrsfläche einzuziehen,
falls fristgerechte Einwendungen nicht erhoben werden.
Die einzuziehende Teilfläche aus dem Flurstück 669 ist in
dem als Anlage 1 beigefügten Lageplan zeichnerisch
dargestellt. Die Absicht der Einziehung wurde am
01.04.2019 öffentlich bekanntgemacht. Einwendungen
hiergegen liegen nicht vor.

Die vorgenannte Straßenfläche wird gemäß § 7 Abs. 2
des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-
Westfalen (StrWG NRW) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 23.09.1995 eingezogen. 

Gegen die Einziehung kann innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift des Ur-
kundsbeamten der Geschäftsstelle beim Verwaltungsge-
richt Düsseldorf Bastionstraße 39, 40213 Düsseldorf,
Klage erhoben werden. Die Klage kann auch in elektro-
nischer Form nach Maßgabe der Verordnung über den
elektronischen Rechtsverkehr bei den Verwaltungsge-
richten und den Finanzgerichten im Lande Nordrhein-
Westfalen (ERVVO VG/FG) vom 7. November 2012 (GV
NRW S. 548) erhoben werden.

Oberhausen, 08.07.2019

Stadt Oberhausen
Der Oberbürgermeister
In Vertretung

Lauxen

Amtsblatt für die Stadt Oberhausen Amtsblatt Nr. 14 vom 1. August 2019
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Bekanntmachung der Stadt Oberhausen

Gemäß § 10 der Satzung über das Friedhofs- und Be-
stattungswesen der Stadt Oberhausen vom 22.12.2012
sind die Ruhezeiten folgender Reihengräber abgelaufen:

Landwehr-Friedhof

Reihengrabfeld R17 Nr. 1 - 65
letzte Beisetzung: 06.10.1999

Mit dem Ablauf dieser Zeit ist es notwendig, die Anlagen
zu beseitigen, die sich auf der Erdoberfläche befinden. 

Es ist jedoch möglich, Anträge auf Übernahme von
Grabsteinen zu stellen.

Die Anträge können in der Zeit vom 01.08.2019 bis
01.10.2019 an den Oberbürgermeister der Stadt Ober-
hausen, Fachbereich 2-4-70, Standesamt (Bestattungs-
angelegenheiten), gerichtet werden.

Später eingehende Anträge finden keine Berücksichti-
gung mehr.

Oberhausen, 02.07.2019

Der Oberbürgermeister
In Vertretung

Motschull

Öffentliche Bekanntmachung der Stadt
Oberhausen

Widmung einer Straße

Die Stadt Oberhausen widmet gemäß § 6 des Straßen-
und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen
(StrWG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom
23.09.1995 mit Wirkung vom Tage der ortsüblichen Be-
kanntmachung folgende Straße für den öffentlichen Ver-
kehr als Gemeindestraße:

Uhlenbrucksfeld
(Gemarkung Oberhausen, Flur 5, Flurstück 415)

Die gesamte zu widmende Fläche ist in dem beigefügten
Lageplan als Anlage zur Widmungsverfügung zeichne-
risch dargestellt. 

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen die Widmung kann innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift des
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle beim Verwaltungs-
gericht Düsseldorf, Bastionsstraße 39, 40213 Düssel-
dorf, Klage erhoben werden.

Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektroni-
schen Dokuments an die elektronische Poststelle des
Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument
muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet
sein. Es muss mit einer qualifizierten elektronischen Sig-
natur der verantwortenden Person versehen sein oder
von der verantwortenden Person signiert und auf einem
sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55 a Absatz 4
VwGO eingereicht werden. Die für die Übermittlung und
Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbedingun-
gen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Verord-

nung über die technischen Rahmenbedingungen des
elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere
elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechts-
verkehr-Verordnung - ERVV) vom 24. November 2017
(BGBl. I S. 3803).

Wird die Klage allerdings schriftlich erhoben, so soll ihr je
eine Abschrift für den Beklagten, den Vertreter des öffent-
lichen Interesses und sonstige Beteiligte beigefügt wer-
den. Wird die Frist durch das Verschulden eines von
Ihnen Bevollmächtigten versäumt, so gilt dessen Ver-
schulden als Ihr eigenes Verschulden.

Hinweis

Gemäß § 110 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 JustG NRW ist das
einem Klageverfahren bislang vorgeschaltete Wider-
spruchsverfahren abgeschafft worden. Entsprechend der
oben stehenden Rechtsbehelfsbelehrung kann gegen
diesen Bescheid also direkt Klage erhoben werden.

Zur Vermeidung unnötiger Kosten haben Sie jedoch un-
abhängig hiervon die Möglichkeit, sich vor etwaiger Erhe-
bung einer Klage kurzfristig zunächst mit der im Briefkopf
dieses Bescheides angegebenen Stelle in Verbindung zu
setzen. In vielen Fällen können so etwaige Unstimmig-
keiten bereits im Vorfeld einer Klage behoben und kann
der Bescheid ggf., insbesondere hinsichtlich etwaiger
offensichtlicher Unrichtigkeiten korrigiert werden, so dass
es einer Klageerhebung nicht mehr bedarf.

Die Notwendigkeit der Klageerhebung zur Vermeidung
des Eintritts der Bestandskraft dieses Bescheides wird
durch einen solchen außergerichtlichen Klärungsversuch
allerdings nicht berührt. Die Klagefrist von einem Monat
wird hierdurch nicht verlängert.

Oberhausen, 08.07.2019

Stadt Oberhausen
Der Oberbürgermeister
In Vertretung

Lauxen
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- Entgelt bezahlt - 

DPAG

Die Artothek gibt den Benutzern die Möglichkeit,
qualifizierte Kunstwerke, Grafiken und Kleinplas-
tiken gegen geringes Entgelt (für drei Monate 10,--
Euro, für sechs Monate 20,-- Euro je Kunstwerk)
auszuleihen.

Sie bietet neben eigenem Bestand Leihgaben der
Ludwig Galerie Schloss Oberhausen, des
Kunstvereins Oberhausen, des Arbeitskreises
Oberhausener Künstler sowie Jahresgaben des
Kunstvereins Oberhausen und Arbeiten aus der
Malschule. Die Leihgaben des Arbeitskreises
Oberhausener Künstler und Jahresgaben des
Kunstvereins Oberhausen sind käuflich.

Nächste Ausleihe:
Donnerstag, 5. September 2019
Ludwig Galerie Schloss Oberhausen,
Konrad-Adenauer-Allee 46

Auskunft:
Bereich 0-8 Kunst / Artothek, Tel. 0208 41249-22
montags bis freitags von 7 bis 16 Uhr

Ausleihe von Kunstwerken

Die seit Februar 1967 bestehende Malschule führt

unter Leitung von Künstlern und Pädagogen Kurse

für Kinder ab fünf Jahren und Jugendliche im Mal-

schulgebäude (ehemalige Styrumer Schule),

Grevenstraße 36, und in den Stadtteilen durch.

Die Teilnehmer werden durch ein differenziertes

Angebot verschiedenster Motive und Techniken mit

der Vielfalt der bildnerischen Ausdrucksmöglichkeit

bekannt gemacht.

Jeder Teilnehmer arbeitet entsprechend seinen

Neigungen, Interessen und Fähigkeiten ohne Vor-

gabe von Aufgabenstellungen. Die Gruppenleiter

stehen dabei beratend zur Seite. Es sollen keine

festgesetzten Ziele erreicht werden.

Deshalb ist ein Wechsel zwischen den Gruppen

ebenso wie eine Neuaufnahme während des gan-

zen Jahres möglich.

Eigene Tätigkeit von Kindern und Jugendlichen för-

dert die individuelle Bildsprache, führt zu prakti-

schen Fertigkeiten und hilft, Kunstwerke zu betrach-

ten und zu verstehen.

Gemeinsam geplante Vorhaben schaffen Kontakte

untereinander und fördern das Sozialverhalten der

Gruppe.

Vormerkungen für die Aufnahme im Sommer 2019

nimmt der Bereich 0-8 Kunst / Malschule, Tel. 0208

41249-22, montags bis freitags von 7 bis 16 Uhr

entgegen.

Malschule

für Kinder

und Jugendliche
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